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Bisheriger FiDA-Vorschlag muss grundlegend überprüft werden 

Das zentrale Anliegen der Verordnung über einen Rahmen für den Zugang zu Finanzdaten 

(FiDA) ist es, über einen leichteren Zugang zu Kundendaten Wettbewerb und Innovation im 

europäischen Finanzmarkt zu befördern und die Potenziale einer Datenökonomie zu heben. Die 

Deutsche Kreditwirtschaft (DK) sieht diese Ziele auf Basis der aktuellen Entwürfe der Co-

Gesetzgeber jedoch stark gefährdet und fordert daher eine kritische Überprüfung und 

wesentliche Anpassungen.  

Im Zentrum der Kritik steht die fehlende Berücksichtigung der Nachfrage nach Kundendaten, 

was Finanzinstitute unverhältnismäßig belastet und kein tragfähiges Open-Finance-Ökosystem 

schafft. Anstatt sinnvolle Rahmenbedingungen für den Datenzugang und damit verbundene 

Innovationen zu setzen, die sich am Bedarf des Kunden und der Datennutzer orientieren, droht 

FiDA neue Bürokratie aufzubauen. Dies würde dem politischen Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit 

der EU zu stärken und regulatorische Lasten zu reduzieren, klar zuwiderlaufen.  

Angesichts der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten und wachsender Investitionsbedarfe 

braucht Europa eine starke Kredit- und Finanzwirtschaft, die sich auf die Finanzierung der 

Wirtschaft als Kernaufgabe sowie die marktgetriebene Entwicklung von Innovationen 

fokussieren kann. Desto wichtiger ist es, die Kosten und Nutzen der Regulierung ex-ante 

sorgfältig abzuwägen und einen maßvollen Ansatz zu wählen. Der aktuelle Vorschlag ist zu 

breit und undifferenziert, was die erfassten Daten/-kategorien und Kundensegmente betrifft, 

als dass er den unterschiedlichen und sich noch entwickelnden Marktbedürfnissen angemessen 

Rechnung tragen kann. Damit lassen sich keine sinnvollen Wettbewerbs- und 

Wachstumsimpulse für eine europäische Datenökonomie setzen.  

Darüber hinaus ist der Vorschlag an vielen Stellen unausgereift und es besteht noch deutlicher 

Klärungsbedarf angesichts zum Teil komplexer Fragestellungen. Ohne diese Fragen im Detail 

zu betrachten, droht die Umsetzung von FiDA zu scheitern oder zu einem europäischen 

Flickenteppich zu werden, der die gewünschten Ziele verfehlt. Daher braucht es ausreichend 

Zeit sowohl im Gesetzgebungsprozess als auch für die anschließende Konkretisierung und 

Umsetzung durch die Marktteilnehmer. Ein stärker iteratives Vorgehen wäre zwingend 

anzustreben.  

Vor diesem Hintergrund halten wir es für unbedingt erforderlich, den aktuellen 

Gesetzesvorschlag im Rahmen des Trilogs noch einmal grundlegend auf den Prüfstand zu 

stellen. Wenn FiDA kommt, muss es richtig gemacht sein und mit den übergeordneten Zielen 

einer starken und wettbewerbsfähigen EU übereinstimmen.  
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Aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft bedarf es einer Überarbeitung des 

Gesetzesvorschlages mindestens in folgenden zentralen Punkten: 

 

1. Eingrenzung des Anwendungsbereiches unter Berücksichtigung von Nutzen und 

Kosten 

 

Es bedarf eines deutlich zielgerichteteren Ansatzes von FiDA, der auf Basis-Daten fokussiert, 

die bereits weitestgehend standardisiert sind und damit einen Nutzen für den Datenaustausch 

bieten. Allein der Zugang schafft noch keine Mehrwerte für Verbraucher und die Wirtschaft, 

sondern verursacht zunächst Kosten, die erst noch durch einen zukünftigen Kundennutzen und 

nachhaltige Geschäftsansätze kompensiert werden müssen.  

 

Ohne eine Begrenzung des Anwendungsbereiches wird Innovation und das Entstehen neuer 

Dienstleistungs- und Produktangebote vielmehr erschwert anstatt gefördert. Denn jeder FiDA-

Anwendungsfall benötigt eine fachliche Abstimmung und Aushandlung zu i) Datenumfang, ii) 

Datenstandards und iii) Datenaustauschinfrastruktur im Rahmen eines Datenaustausch-

Schemes. Ein quasi unbegrenzter Daten-Pool würde den Erfolg dieser Abstimmungen unter 

Teilnehmern mit unterschiedlichen geschäftlichen Interessen signifikant behindern, zumal die 

gesetzlichen Verpflichtungen zunächst einseitig Datenhalter treffen.  

 

Des Weiteren muss FIDA ermöglichen, dass der Austausch zusätzlicher Daten – auf freiwilliger 

Basis - möglich bleibt, um Raum für sich weiterentwickelnde Kundenbedarfe und Fortschritte 

bei der industrieweiten Datenstandardisierung zuzulassen sowie bereits etablierte 

Marktstrukturen für den multilateralen Datenaustausch nicht in Frage zu stellen.  

 

1.1 Ausnahme ungeeigneter Daten/-kategorien aus FiDA 

 

Bei folgenden Daten/-kategorien ist eine Standardisierung nicht absehbar oder aber, es gelten 

gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Datennutzer verpflichten, diese Daten direkt vom 

Verbraucher und nicht von Dritten zu erheben. Daher sollten diese Daten von einer 

Datenteilungspflicht ausgenommen werden: 

 

 

a) Ausnahme von Daten, die zur Beurteilung der Geeignetheit und 

Angemessenheit gemäß Artikel 25 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) 

erhoben werden 

 

Wir plädieren nachdrücklich für eine Streichung der Daten, die zum Zweck der 

Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung im Sinne von Art. 25(2) und Art. 25(3) der 

MiFID II erhoben werden, einschließlich der Daten zu den Nachhaltigkeits-Präferenzen. 

Diese Daten sind nicht standardisiert, sondern werden nach individuellen Systematiken 

der jeweiligen Datenhalter erhoben, weshalb sie für Datennutzer ohne den spezifischen 

Kontext nicht brauchbar sind.  
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Eine Vergleichbarkeit dieser Informationen, als Voraussetzung für einen Mehrwert des 

Datenteilens, könnte nur durch eine künftige Standardisierung erreicht werden. Eine 

Standardisierung würde jedoch eine Überarbeitung aller Wertpapierprozesse von der 

Produktklassifizierung, über die Kundenexploration bis hin zur Dokumentation erfordern. 

Dieser bürokratische Aufwand kann so nicht gewollt sein. Denn sie würde neben den 

erheblichen Umstrukturierungen der Wertpapierdienstleistungen auch den 

Qualitätswettbewerb in der Beratung beeinträchtigen und letztlich die Angebotsvielfalt 

für die Kunden reduzieren. 

 

Eine Zweitverwertung dieser Daten birgt zudem das Risiko, dass es aufgrund fehlerhaft 

interpretierten und unvollständigen Informationen der Kunden zu Falschberatung durch 

den Datennutzer und/oder einer falschen Anlageentscheidung des Kunden kommt. Da 

auf der Grundlage der Daten zur Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung 

Anlageempfehlungen ausgesprochen werden und/oder Kontrollmechanismen greifen, 

müsste der Datennutzer daher die erhaltenen Daten verifizieren. Damit entfällt der 

Nutzen der Übertragbarkeit.  

 

Den Zugangsanspruch allein auf Rohdaten zu begrenzen, wie es der Rat in 

Erwägungsgrund 9 des Ratskompromisstextes zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse 

des Datenhalters vorschlägt, ändert nichts an dieser Bewertung. Denn bereits die auf 

Anfrage des Datenhalters vom Kunden bereitgestellten Inputdaten folgen der 

zugrundeliegenden Systematik des Datenhalters, in diesem Fall des 

Wertpapierdienstleisters. Allein für diesen haben die Kundenangaben einen Nutzen, da 

sie nur in der anbieterindividuellen Bewertungssystematik zu einem aussagekräftigen 

Bewertungsergebnis führen. Auch die Notwendigkeit einer Bereitstellung gegenüber 

dem Kunden in Echtzeit ist nicht erkennbar. 

 

Eine Berichtspflicht, wie sie im Kommissionsvorschlag zur Retail Investment Strategy 

(RIS)-Richtlinie vorgesehen ist und gemäß dem Vorschlag des Rates (zur RIS-Richtlinie) 

keiner Standardisierung unterworfen werden soll, würde dem Informationsbedürfnis des 

Kunden hinreichend Rechnung tragen. 

 

Des Weiteren wäre ein Datennutzer, der diese Daten aus gesetzlicher Verpflichtung 

heraus erheben muss, trotzdem gezwungen, sie direkt beim Kunden zu erfragen, 

solange es unter der MiFID II keinen rechtlich bindenden Charakter hat, wenn Daten 

von einem anderen Anbieter bezogen werden. Die Pflicht zur Kundenexploration trifft 

jedes Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Anlageberatung erbringt oder 

beratungsfreie Orders ausführt.  

 

b) Ausnahme des Derivategeschäfts 

 

Der Vorschlag des Europäischen Parlaments, zu Absicherungszwecken dienende 

Derivate aus dem Anwendungsbereich des Art. 2, Abs. 1, Buchst. b) ausdrücklich 

auszunehmen, wäre eine wichtige Verbesserung im Sinne der Fokussierung auf 
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relevante Kundendaten. Bei Over the Counter (OTC) gehandelten Derivatgeschäften 

handelt es sich um bilaterale Produktverträge, die nicht standardisiert sind und die 

durch hohe Komplexität sowie geringe Vergleichbarkeit gekennzeichnet sind, was den 

praktischen Nutzen des Teilens dieser Daten in Frage stellt. Allerdings müsste der vom 

EP vorgeschlagene Verweis auf Anhang I, Abschnitt C der MiFID II insoweit konkretisiert 

werden, dass nur die Finanzinstrumente nach den Absätzen 1 bis 3 und 9 unter den 

Anwendungsbereich von FiDA fallen. Für Finanzinstrumente nach Absatz 4-8 und 10 bis 

11 gelten die gleichen Einschränkungen wie für die genannten Derivate zur 

Risikoabsicherung. Diese sollten daher in Art 2, Abs. 1 Buchst. b) ausdrücklich 

aufgeführt und ausgenommen werden, zumal die Bewertung einer "derivative 

transaction used for risk management purposes" rechtlich nicht definiert ist und einem 

deutlichen subjektiven Beurteilungsspielraum unterliegt. So bestehen beispielsweise 

Unsicherheiten, ob hiermit ein Macro oder Micro Hedge gemeint ist und was diesen 

qualifiziert. 

 

c) Ausnahme von Immobilien und andere damit verbundene finanzielle 

Vermögenswerte 

 

Wir bekräftigen den Vorschlag des Rates, Immobilien aufgrund ihrer Sachfremdheit 

nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung aufzunehmen. Im Gegensatz zu allen 

anderen aufgeführten Vermögenswerten können Immobilienwerte keinem Finanzinstitut 

als Dateninhaber zugeordnet werden, da sie weder ein Finanzprodukt darstellen noch 

von einem Finanzinstitut für den Kunden verwaltet werden. Dies stellt im Übrigen auch 

die Aktualität und Vollständigkeit der Daten und damit den Nutzen des Zuganges im 

Rahmen von FiDA grundsätzlich in Frage, deren Pflege nicht im Verantwortungsbereich 

des Finanzinstituts liegt.  

 

d) Ausnahme von Daten, die zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines 

Unternehmens erhoben werden 

 

Die vermeintliche Erwartung des Gesetzgebers, mit Aufnahme dieser Datenkategorie in 

FiDA könne der Zugang zu Finanzmitteln insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen verbessert werden, verkennt die eigentliche Ursache. Denn eine 

Finanzierung scheitert nicht an dem Aufwand, die notwendigen Unterlagen und 

Informationen beizubringen, sondern an der Bonität des kreditanfragenden 

Unternehmens. Mangels eines evidenten Zusammenhanges sollte Art. 2 (1)(f) ersatzlos 

gestrichen werden. Hinzu kommt, dass die zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 

genutzten Daten sich im Detail von Institut zu Institut unterscheiden, was sich durch 

anbieterspezifische Ratingsysteme und Inputvariablen erklären lässt. Eine gemeinsame 

Nutzung von Eingabedaten zwischen verschiedenen Kreditgebern würde nur dann einen 

Nutzen im Sinne der Prozessvereinfachung für den Kunden versprechen, wenn die 

Datengrundlage für die Bonitätsbeurteilung dieselbe wäre, was nicht zutrifft und auch 

aus Gründen des Wettbewerbs nicht beabsichtigt sein kann. Vielmehr erhöhen sich die 

Zugangschancen zu einem Kredit dadurch, dass Kreditgeber die Entscheidung auf 
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institutsindividueller Bewertungsgrundlage treffen und damit systematische 

Ausschlusseffekte vermieden werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine 

Standardisierung der Prozesse zu einer Verschlechterung der Kreditchancen für kleine 

und mittlere Unternehmen führen kann, da Banken die Ausfallrisiken nicht entlang ihrer 

bewährten internen Modelle bewerten könnten. 

 

e) Ausnahme von Daten, die von Dateninhabern zur Erfüllung der Anforderungen 

an die Kundenkenntnis (Know-Your-Customer) genutzt werden  

 

Wir halten den Vorschlag des Europäischen Parlamentes (unter Art. 2, Abs. 1, Buchst. 

fa) neu), im Zusammenhang mit der Erfüllung von KYC-Anforderungen für 

Geschäftskunden verwendete Daten in den Anwendungsbereich aufzunehmen, für 

fehlleitend. Hierunter fallen z.B. Daten zur Kundenidentität oder Daten aus Handels- 

sowie aus Transparenzregistern. Diese stammen aus anderen Primärquellen, deren 

Bedeutung als zentrale Evidenzstelle durch einen dezentralen Datenaustausch 

unterlaufen werden würde. Neben dem Risiko einer Beeinträchtigung der Datenqualität 

und der Aktualität durch einen mittelbaren Zugriff im Wege des Datenteilens, anstelle 

die originäre Datenquelle abzufragen, würden bestehende Geschäftsmodelle in Frage 

gestellt bzw. politische Projekte wie die EUDI-Wallet konterkariert werden.  

 

Darüber hinaus würde damit der Grundsatz gem. § 10 GwG, dass Daten im Rahmen der 

Erfüllung der Allgemeinen Sorgfaltspflichten grundsätzlich beim Kunden direkt zu 

erheben sind, unterlaufen werden.  

 

1.2 Einschränkung auf Retailprodukte bzw. -dienstleistungen für Verbraucher und 

KMUs  

 

Mit Blick auf eine aus datenökonomischen Gesichtspunkten angestrebte Standardisierung und 

Skalierung des Finanzdatenaustausches sollte der gesetzliche Zugangsanspruch auf Daten zu 

Produkten und Dienstleistungen beschränkt werden, die im Retail-Massengeschäft angeboten 

werden. Dementsprechend sollte der Kundenbegriff ausschließlich Verbraucher sowie Kleinst-, 

kleine und mittlere Unternehmen umfassen, wie vom Europäischen Parlament vorgeschlagen. 

Größere Unternehmen, einschließlich der im Competition Compass der EU-Kommission 

angekündigten neuen Kategorie der „small mid-caps“, sollten von Anwendungsbereich 

ausgenommen sein.  

 

Der pauschale Kundenbegriff des Kommissionsvorschlages würde ansonsten z.B. auch 

Finanzinstitute inkl. Zentralbanken, institutionellen Kunden, Konzernunternehmen sowie hoch-

spezialisierte Produkte in diesen Kundensegmenten mitumfassen, was die Komplexität 

zusätzlich erhöhen und die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich bremsen würden. Bei diesem 

Kundenkreis ist davon auszugehen, dass keine Asymmetrien im Verhältnis zwischen Kunde und 

Finanzanbieter vorliegen und bestehende Datenzugangsbedarfe weitgehend auf vertraglicher 

Basis abgedeckt werden können. Somit besteht keine gesetzliche Handlungsnotwendigkeit. 
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Gleichwohl dürften auch diese Kundenbeziehungen von einer FiDA-bedingten Standardisierung 

indirekt profitieren, auch ohne dass sie in den Anwendungsbereich einbezogen werden.  

 

Sofern der Anwendungsbereich von FiDA nicht weiter eingeschränkt wird und Daten, die zur 

Beurteilung der Geeignetheit und Angemessenheit gemäß Artikel 25 der Richtlinie 2014/65/EU 

(MiFID II) erhoben werden, sowie Daten zu gehaltenen Finanzinstrumenten (siehe oben unter 

Abschnitt 1.1, a und b) weiterhin erfasst bleiben, sollten der Kundenbegriff mit Blick auf diese 

Datenkategorien die von Finanzinstitut als "Kleinanleger" gemäß Art. 4 Abs. 1 Ziffer 11 

Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) eingestufte Kunden aus den gleichen vorgenannten Gründen 

beschränkt sein. 

 

1.3 Konkretisierung des Begriffs “Kundendaten” 

 

Die Änderungsvorschläge von Rat und EP zum Begriff der Kundendaten (Art. 3 Nr. 3) lassen 

weiterhin Unklarheiten bestehen. Dies betrifft die Frage, ob es für Daten zu ein und demselben 

Produkt bzw. ein und derselben Dienstleistung immer nur einen Datenhalter gibt, der den 

Zugang nach FiDA zu gewähren hat. Alles andere würde zu redundanten Zugangsansprüchen 

zu denselben Kundendaten gegenüber verschiedenen Datenhaltern führen, was ein hohes 

Risiko für Inkonsistenzen oder die Nutzung veralteter Daten birgt. Der Zugangsanspruch sollte 

stets nur gegenüber dem originären Datenhalter bestehen und sich auf Rohdaten beschränken. 

Daten, die von Finanzinstituten angereichert werden oder die auf der Grundlage von Daten, die 

vom Kunden bereitgestellt wurden, erst erstellt werden, sollten klar vom Anwendungsbereich 

ausgenommen werden. Beispiele hierfür sind risikobereinigte Performanceindizes, sensible 

Szenarioanalysen wie z. B. Stresstests.  

 

 

2. Schrittweise Einführung mit realisierbaren Umsetzungsfristen  

 

Die Einführung eines gesetzlichen Zugangs zu Finanzdaten zu einem einheitlichen Zeitpunkt 

lässt die Unterschiedlichkeit der Daten in Sinne einer „FiDA-Readiness“ außen vor. Damit wird 

die Chance für ein agiles Vorgehen vergeben, das den Zeitpunkt des Datenzugangs an die 

bestehende Verfügbarkeit und Eignung der Daten für die zeitnahe Generierung von Mehrwerten 

knüpft, z.B. auf Grundlage bereits weit verbreiteter gemeinsamer Standards.  

 

Auch die vom Europäischen Parlament und vom Rat vorgeschlagenen Umsetzungsfristen sind 

in der vorgesehenen Pauschalität und Anwendungsbreite zu kurz bemessen, als dass sie 

praktisch umsetzbar wären. Erfahrungen aus existierenden Beispielen in der EU, namentlich 

dem EPC SPAA und das DK giroAPI Scheme, zeigen, dass mindestens 3-5 Jahre für einen 

Aufbau von erfolgversprechenden Schemes benötigt werden. Kürzere Fristen reduzieren die 

Erfolgswahrscheinlichkeit, da erforderliche Kompetenzen begrenzt sind und die nötige Zeit für 

eine bedarfsgerechte Ausgestaltung unter den beteiligten Stakeholdern sowie für die 

anschließende Implementierung fehlt. Damit würde die Belastungsgrenze der europäischen 

Finanzwirtschaft überschritten werden, die in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bereits 

signifikante Ressourcen für die Umsetzung parallel laufender Regulierungsvorhaben aufbringen 
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muss, während notwendige Investitionen in innovative Projekte auf der Strecke bleiben. Daher 

ist zwingend ein schrittweises Vorgehen geboten.  

 

Ein Wirksamwerden der Verpflichtung zur Bereitstellung des Zugangs zu einem einzigen 

Zeitpunkt („Big Bang“) birgt im Übrigen auch Risiken für den europäischen Finanzmarkt. FiDA 

umfasst sensible Kundendaten, die es vor unberechtigtem Zugriff oder vor einer einseitigen 

Vorteilnahme durch außereuropäische Akteure angemessen zu schützen gilt. Die Bereitstellung 

des Zugangs zu einem einzigen Zeitpunkt steht dem entgegen. Ein stufenweises Vorgehen 

ermöglicht es hingegen, sukzessive Erfahrungen zu sammeln und auf unbeabsichtigte 

Fehlentwicklungen zu reagieren.  

 

Hinreichende Umsetzungsfristen sind auch deshalb geboten, damit sich die relevanten 

Marktteilnehmer untereinander vernetzen und eine sinnvolle sachliche und räumliche 

Abgrenzung bei der Scheme-Bildung abwägen können, was sich mittelfristig positiv auf die 

Effizienz der entstehenden Europäischen Scheme-Landschaft auswirken wird. Zudem muss 

durch die Aufsichtsbehörden nach Inkrafttreten von FiDA zunächst der „signifikante 

Marktanteil“ definiert werden, die Schemes zu erfüllen haben, was die Umsetzungsfrist weiter 

verkürzt. 

 

Wir erachten folgende Mindestumsetzungsfristen für erforderlich, sofern damit parallel eine 

stärkere Eingrenzung des Anwendungsbereiches einhergeht (siehe Abschnitt 1): 

 

Datenkategorien der Zeitraum bis Scheme-Beitritt (ab 

Inkrafttreten der VO) 

Mindestzeitraum bis 

Wirksamwerden des 

Datenzugangs für Kunden und 

für Datennutzer (ab 

Inkrafttreten der VO) 

Stufe 1 24 Monate 36 Monate 

Stufe 2 33 Monate 45 Monate 

Stufe 3 39 Monate 51 Monate 

 

 

3. Zeitlicher Gleichlauf beim Datenzugang für Kunden und Datennutzer 

 

Neben der Festlegung differenzierter und realisierbarer Umsetzungsfristen für den 

Datenzugang ist es elementar, dass die Einführungszeitpunkte für Kunden (gemäß Art. 4) und 

für Datennutzer (gemäß Art. 5) synchronisiert werden. Ein zeitliches Auseinanderfallen, wie 

aktuell im Vorschlag des Rates und des Europäischen Parlaments vorgesehen, würde die 

Erleichterungen einer schrittweisen Einführung zunichtemachen und mit hoher 

Wahrscheinlichkeit sogar zu einer Zusatzbelastung der Datenhalter führen. Denn sie wären 

nicht nur verpflichtet, die Online-Kundenschnittstelle für alle gehaltenen Kundendaten/-

kategorien bereits zum frühen Zeitpunkt bereitzuhalten, was einen mindestens ebenso großen 

IT-Aufwand und Planungsvorlauf wie die Implementierung der Datennutzer-Schnittstellen 

bedeuten würde. Hinzu kämen notwendige spätere Anpassungen dadurch, dass auf Scheme-
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Ebene Festlegungen z.B. zu den konkret relevanten Datenfeldern getroffen werden, die an der 

Kundenschnittstelle nachzuziehen wären, was den Gesamtaufwand weiter erhöhen würde. 

Abgesehen davon bestünde die Gefahr, dass die frühere Verfügbarkeit von Daten an der 

Kundenschnittstelle Begehrlichkeiten bei den Datennutzern nach einem früheren und 

ungeregelten Datenzugang über den Kunden und außerhalb der Schemes wecken könnte, was 

die Zielsetzung der Verordnung, einen verbindlichen Rechtsrahmen zu schaffen, konterkarieren 

würde. Daher muss ein zeitlicher Gleichlauf zwischen Einführungszeitpunkt des Kundenzugangs 

und des Datennutzerzugangs sichergestellt werden. 

 

4.  Angemessene Rückwirkungsdauer des Datenzugangsrechts 

 

FiDA sieht den Zugang zu unterschiedlichen Arten von Kundendaten vor: Bestandsdaten, 

Transaktionsdaten und Daten aus der Interaktion zwischen Kunden und Datenhalter. Der 

Kommissionsentwurf lässt offen, für welchen zurückliegenden Zeitraum die Daten 

bereitzustellen sind, was hohen Einfluss auf die Umsetzungskosten hat. Der Rat hat sich mit 

dieser Frage befasst und sieht keine zeitliche Begrenzung vor (vgl. Art. 2 Abs, 1b neu) und 

gewährt lediglich die Möglichkeit unter engen Voraussetzungen den Zeitraum auf Scheme-

Ebene auf zehn Jahre zu begrenzen.  

 

Eine solch weitgehende Rückwirkung des Datenzugangs wäre absolut unverhältnismäßig und 

verkennt den primären Zweck von FiDA, Kundendaten finanzinstitutsübergreifend für 

mehrwertstiftende Geschäftsvorfälle nutzbar zu machen. Eine Bereitstellung der historischen 

Datenhaushalte an der Kunden- bzw. Datennutzerschnittstelle wäre mit erheblichen Kosten 

verbunden bei höchst fraglichem Kundennutzen. Zudem fehlt es an einer differenzierten 

Betrachtung je nach Art der Kundendaten. 

 

Auch bei langlaufenden Verträgen dürften überwiegend aktuelle Bestandsdaten (Salden oder 

Konditionen) sowie gegebenenfalls Transaktionsdaten und Interaktionsdaten der jüngeren 

Vergangenheit von Interesse sein. Das gilt gleichermaßen für den Kunden als auch für dritte 

Datennutzer. Einen Echtzeit-Zugang zu historischen Vertragsdaten analog oder sogar über 

gesetzliche Dokumentationsfristen hinaus zu schaffen, ist aus Kosten-Nutzen-Erwägung nicht 

vertretbar und würde weit über das eigentliche Ziel hinausschießen. Die Zeiträume für den 

gesetzlichen Zugangsanspruch nach FiDA müssen angemessen bleiben und sich an einem 

nachvollziehbaren Bedarf orientieren. Als Vorgabe halten wir den rückwirkenden Zugang zu 

Transaktions- und Interaktionsdaten für einen Zeitraum von maximal 13 Monaten für 

angemessen mit der Option auf Ebene der Datenaustausch-Scheme, bedarfsweise eine 

abweichende Dauer festzulegen. 

 

 

5. Weitere wesentliche Punkte 

 

Darüber hinaus bewerten wir die nachfolgend ausgewählten Änderungsvorschläge seitens des 

Rates bzw. des Europäischen Parlamentes (EP) wie folgt: 
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5.1 Datenzugang an Scheme-Teilnahme geknüpft (Art. 6, Abs. 1) 

 

Wir begrüßen die Klarstellung des Rates, dass der gesetzlich verpflichtende Datenzugang nach 

FiDA gemäß den Regeln und Modalitäten eines Schemes oder entsprechend der Vorgaben eines 

delegierten Rechtsaktes gem. Art. 11 zu erfolgen hat. Alles andere würde Rechtsunsicherheit 

schaffen und die Anreize bei Datenhaltern und Datennutzern senken, sich am Aufbau von 

Schemes zu beteiligen. Vereinbarungen zum Datenaustausch auf vertraglicher Grundlage 

sollten von dieser Anforderung unberührt bleiben.  

 

5.2 „Follow-the-data-holder“-Prinzip (Art. 6, Abs. 2a neu) 

 

Wir befürworten die ausdrückliche Klarstellung des Rates, dass der Datennutzer dem 

notifizierten System für den Austausch von Finanzdaten beitreten muss, dem der Datenhalter 

angehört, sofern Datennutzer und Datenhalter nicht Mitglied desselben notifizierten Systems 

sind. 

 

5.3 Unverhältnismäßige persönliche Haftung von Fachexperten (Art. 20 Nr. 3) 

 

Mit dem FIDA-Vorschlag führt die Europäische Kommission eine persönliche Haftung ein für 

Verstöße gegen FIDA eines jeden Mitarbeiters einer FIDA-regulierten Organisation. Dies ist 

beispiellos und widerspricht vielen nationalen Arbeitsgesetzen in der EU. Es trägt auch dazu 

bei, den Fachkräftemangel im Finanzsektor, insbesondere in einem Bereich wie der 

Datenwirtschaft, zu verschärfen. Wenn diese Regelung beibehalten wird, wird es dem 

politischen Ziel von FIDA aus personeller Sicht schaden, noch bevor es überhaupt in Angriff 

genommen wird. Wir empfehlen daher, diese Bestimmungen zu streichen. 

 

 

 


